
Erlaubnispflicht für Anbauvereinigungen

Warum ist eine Erlaubnis erforderlich?
Das Konsumcannabisgesetz (KCanG) ist am 1. April 2024 in Kraft getreten. Es ermöglicht den geregelten Anbau vonDas Konsumcannabisgesetz (KCanG) ist am 1. April 2024 in Kraft getreten. Es ermöglicht den geregelten Anbau von
Cannabis durch eingetragene nicht wirtschaftliche Vereine oder eingetragene Genossenschaften. Erlaubt ist derCannabis durch eingetragene nicht wirtschaftliche Vereine oder eingetragene Genossenschaften. Erlaubt ist der
gemeinschaftliche Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis an Mitglieder zu deren Eigenkonsum.  Dabei, bei dergemeinschaftliche Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis an Mitglieder zu deren Eigenkonsum.  Dabei, bei der
Weitergabe von Vermehrungsmaterial und auch bezüglich der Suchtprävention sind, wie auch in andere Bereichen zumWeitergabe von Vermehrungsmaterial und auch bezüglich der Suchtprävention sind, wie auch in andere Bereichen zum
Verbraucherschutz bei Genussmitteln, verschiedene rechtliche Vorgaben zu beachten. Das KCanG sieht daher vor, dass derVerbraucherschutz bei Genussmitteln, verschiedene rechtliche Vorgaben zu beachten. Das KCanG sieht daher vor, dass der
Betrieb von Anbauvereinigungen an eine Erlaubnis gebunden ist. Sie kann ab dem 1. Juli 2024 beantragt bzw. erteilt werden.Betrieb von Anbauvereinigungen an eine Erlaubnis gebunden ist. Sie kann ab dem 1. Juli 2024 beantragt bzw. erteilt werden.

Kontakt

Regierungspräsidium Freiburg
Lucas SchaffnerLucas Schaffner

Referat 22 - Erlaubnis KCanGReferat 22 - Erlaubnis KCanG
KCanG.Erlaubnis@rpf.bwl.deKCanG.Erlaubnis@rpf.bwl.de
0761 208-46890761 208-4689

 Nur erreichbar Dienstag und Mittwoch, 09:00 bis 12:30 Uhr, Donnerstag 14:00 bis 17:00 Nur erreichbar Dienstag und Mittwoch, 09:00 bis 12:30 Uhr, Donnerstag 14:00 bis 17:00

Bissierstraße 7Bissierstraße 7
79114 Freiburg i. Br.79114 Freiburg i. Br.

  

Was muss ich beachten?
Anträge können schriftlich oder elektronisch eingereicht werden. Für eine leichtere und damit schnellere Bearbeitung ist esAnträge können schriftlich oder elektronisch eingereicht werden. Für eine leichtere und damit schnellere Bearbeitung ist es
günstig, wenn Sie Anfragen, Anträge nebst zugehöriger Anlagen oder sonstige Mitteilungen möglichst per günstig, wenn Sie Anfragen, Anträge nebst zugehöriger Anlagen oder sonstige Mitteilungen möglichst per E-Mail E-Mail an dasan das
Postfach der Erlaubnisbehörde schicken.Postfach der Erlaubnisbehörde schicken.

Die Angaben, Nachweise und sonstigen Unterlagen, die wir im Erlaubnisverfahren benötigen, sind im KCanG anDie Angaben, Nachweise und sonstigen Unterlagen, die wir im Erlaubnisverfahren benötigen, sind im KCanG an
unterschiedlichen Stellen angesprochen und ergeben sich zum Teil nur indirekt aus den Vorschriften. Eine erste Orientierungunterschiedlichen Stellen angesprochen und ergeben sich zum Teil nur indirekt aus den Vorschriften. Eine erste Orientierung
geben § 11 KCanG (Erlaubnispflicht), § 12 KCanG (Versagung der Erlaubnis) und die weiteren für den Betrieb dergeben § 11 KCanG (Erlaubnispflicht), § 12 KCanG (Versagung der Erlaubnis) und die weiteren für den Betrieb der
Anbauvereinigung gültigen Regelungen, insbesondere die §§ 16 bis 26 KCanG.Anbauvereinigung gültigen Regelungen, insbesondere die §§ 16 bis 26 KCanG.

Als Hilfestellung bieten wir ein Merkblatt an (siehe "Weitere Informationen"), das beim Zusammenstellen derAls Hilfestellung bieten wir ein Merkblatt an (siehe "Weitere Informationen"), das beim Zusammenstellen der

http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref22/
mailto:KCanG.Erlaubnis@rpf.bwl.de
mailto:KCanG.Erlaubnis@rpf.bwl.de


Antragsunterlagen unterstützt. Es wird anhand der Erfahrungen aus den eingehenden Anträgen fortlaufend weiterentwickelt.Antragsunterlagen unterstützt. Es wird anhand der Erfahrungen aus den eingehenden Anträgen fortlaufend weiterentwickelt.

Weitere Informationen
Merkblatt zum AntragMerkblatt zum Antrag (PDF mit Kommentaren - sollten diese nicht korrekt dargestellt werden, verwenden Sie bitte (PDF mit Kommentaren - sollten diese nicht korrekt dargestellt werden, verwenden Sie bitte
einen anderen Browser, z.B. Edge/Chrome)einen anderen Browser, z.B. Edge/Chrome)

Leitfaden zur Erstellung eines Jugend- und Gesundheitsschutzkonzepts Leitfaden zur Erstellung eines Jugend- und Gesundheitsschutzkonzepts (pdf)(pdf)

Infoblatt zur Weitergabe an Mitglieder von Cannabis-AnbauvereinigungenInfoblatt zur Weitergabe an Mitglieder von Cannabis-Anbauvereinigungen (pdf) (pdf)

KCanG - Gesetz zum Umgang mit KonsumcannabisKCanG - Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis

Fragen und Antworten zum CannabisgesetzFragen und Antworten zum Cannabisgesetz

Schulungsangebote für Präventionsbeauftragte (BW-Zertifikat)Schulungsangebote für Präventionsbeauftragte (BW-Zertifikat)

(Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle finden(Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle finden

http://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Wirtschaft/Konsumcannabisgesetz/Merkblatt_zur_Antragstellung_KonsumCannabisG.pdf
https://www.infos-cannabis.de/fileadmin/landingpage_infos-cannabis/Jugend-_und_Gesundheitsschutz_Leitfaden_21.02.25.pdf
https://www.infos-cannabis.de/fileadmin/landingpage_infos-cannabis/Infoblatt_Cannabis-Anbauvereinigungen_022025.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/kcang/BJNR06D0B0024.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/cannabis/faq-cannabisgesetz.html
https://lss-bw.de/kalender/
https://www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche/

